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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1968

Norm

StPO §41 Abs3

StPO §281 Abs1 Z1a

Rechtssatz

Die zwingenden Normen der §§ 41 Abs 3 und 281 Abs 1 Z 1 a StPO, nach welchen bei einer Hauptverhandlung vor dem

Schö:engericht, wenn die Anklage wegen einer Handlung erhoben worden ist, die mit einer fünf Jahre übersteigenden

Freiheitsstrafe bedroht ist, Verteidigerzwang besteht, werden nicht dadurch verletzt, daß die Benennung eines

Armenvertreters erst unmittelbar vor der Hauptverhandlung erfolgte.
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